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Abkürzungsverzeichnis

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SNB Schweizerische Nationalbank
ALV Arbeitslosenversicherung
IV Invalidenversicherung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
GAV Gesamtarbeitsvertrag
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

AVS Assurance-vieillesse et survivants
BNS Banque nationale suisse
AC assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
USS Union syndicale suisse
CCT Convention collective de travail
ZHAW Haute école des sciences appliquées de Zürich
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

In der Sommersession behandelte der Nationalrat als erster das neue Bundesgesetz zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit. Das Gesetz baut auf vier Pfeilern auf: Die Kantone
sollen durch Delegation an die Gewerbepolizei oder die tripartiten Kommissionen
Kontrollstellen schaffen; weiter soll die Koordination zwischen den Behörden
verbessert werden; ferner müssen ertappte Arbeitgeber mit Sanktionen rechnen;
letztlich sollen Erleichterungen für die Abrechnung der Sozialabgaben bei geringfügiger
Beschäftigung in kleinen Firmen und Privathaushalten die Anreize zur Schwarzarbeit
senken. In der Eintretensdebatte waren sich alle Parteien mit dem Bundesrat einig, dass
Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt ist. Sie entzieht der AHV und anderen
Sozialversicherungen Mittel, sie benachteiligt die ehrlichen Unternehmer, und sie höhlt
den Schutz der Arbeitnehmenden aus. Gegen das neue Gesetz wandte sich nur die
äusserste Linke, die sich für eine vollständige Regularisierung aller bisher schwarz
Arbeitenden, insbesondere der so genannten Sans-papiers, aussprach. Doch mit 124 zu
4 Stimmen hatte der entsprechende Nichteintretensantrag Zisyadis (pda, VD) keine
Chance. Erfolglos waren in der Detailberatung auch weniger weit gehende Massnahmen,
welche den schwarz Arbeitenden die Durchsetzung von Lohnansprüchen im nachhinein
erleichtert hätten. An der bürgerlichen Mehrheit scheiterte auch der Vorschlag der SP,
Papierlose nach einem Jahr illegaler Arbeit in der Schweiz von einer Amnestie
profitieren zu lassen.

Unbestritten war, dass Schwarzarbeit im Wiederholungsfall happig bestraft werden soll.
Den fehlbaren Arbeitgebern droht Busse bis zu einer Mio. CHF und Gefängnis bis zu
fünf Jahren. Am meisten zu reden gaben die etwas indirekteren zusätzlichen
Sanktionen gegen fehlbare Arbeitgeber. Von den Vorschlägen des Bundesrates und der
vorberatenden Kommission fand lediglich die Bestimmung bei der bürgerlichen
Mehrheit Gnade, wonach Unternehmen, vor allem in der Baubranche, die
«schwerwiegend» gegen das Gesetz verstossen, während fünf Jahren von der Vergabe
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden können. In anderen Punkten gelang den
Bürgerlichen hingegen eine Entschärfung des Entwurfs. Erstens sollten die von
Aufträgen ausgeschlossenen Firmen nicht öffentlich genannt werden. Vergeblich
argumentierte die SP, dass dadurch die Transparenz verschlechtert werde. Zweitens
sollten Bauern, die illegal Personal beschäftigen, auch künftig keine Kürzung ihrer
Subventionen zu befürchten haben. Ein erfolgreicher Minderheitsantrag aus der FDP
begründete die Schonung der fehlbaren Landwirte damit, dass der Entzug der
Subventionen für viele Bauernbetriebe «existenzbedrohend» wäre. Drittens sollten
Firmen auch zukünftig kaum mit nachträglichen Lohnklagen illegal Beschäftigter
rechnen müssen. Denn ein entsprechendes Klagerecht der Gewerkschaften, das die
Kommission noch ins Gesetz eingefügt hatte, wurde im Plenum wieder gestrichen.
Abgelehnt wurde aber auch der Antrag der SVP, dass die Steuer- und
Sozialversicherungsbehörden schon bei einem blossen Verdacht auf illegalen Aufenthalt
die Ausländerbehörde informieren müssen. Die Ratsmehrheit hielt dem erfolgreich
entgegen, dass den Behörden damit Polizeiaufgaben aufgebürdet würden. Angesichts
der mehrfach von Rechts und von Links geäusserten Unzufriedenheit wurde das Gesetz
überraschend deutlich mit 128 zu 24 Stimmen verabschiedet. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2004
MARIANNE BENTELI

Das im Juni 2019 von Nationalrätin Ada Marra (sp, VD) eingereichte Postulat
«Neuregelung der Finanzierung der Integration in den Arbeitsmarkt» wurde am 18.
Juni 2021 abgeschrieben, da es nicht innert zwei Jahren im Nationalrat behandelt
wurde. Mit dem Postulat wollte Nationalrätin Marra den Bundesrat beauftragen,
mögliche Massnahmen zur Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
Invalidenversicherung (IV), Arbeitslosenversicherung (ALV), Sozialhilfe und Berufsbildung
zur Integration der Arbeitslosen zu prüfen. Es sei an der Zeit, über einen vereinfachten
und universellen «Marshall-Plan» für die Weiterbildung und die berufliche Integration
nachzudenken, da oft verschiedene Institutionen dieselben Leistungen anbieten
würden, aber zu unterschiedlichen Bedingungen. In seiner Stellungnahme hatte der
Bundesrat die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Institutionen anerkannt, weshalb er dieses Thema im Rahmen der interinstitutionellen

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
GIADA GIANOLA
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Zusammenarbeit (IIZ) mit einer Reihe von Projekten bearbeite. Folglich hatte er das
Postulat zur Ablehnung empfohlen. 2

Löhne

Ces trois dernières années, les salaires réels se sont affaiblis de 0.4%, provoquant une
baisse du pouvoir d'achat. La consommation par habitant (hors dépenses de santé)
aurait diminué d'environ 0.7% depuis 2015. Vu la bonne santé de l'économie, l'USS
réclamait en septembre une augmentation générale des salaires de 2% et le
développement de la protection sociale, afin de relancer l'économie intérieure et
d'accroître le pouvoir d'achat des Suisses. En novembre, l'USS demande entre autre un
treizième salaire pour tout le monde, davantage de conventions collectives de travail
(CCT) fixant des minimas, des structures d'accueil des enfants financées par l'Etat et
davantage d'allocations familiales dans certains cantons. Le syndicat exige une
distribution d'une partie des bénéfices de la BNS en faveur de l'AVS. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.09.2019
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Dans son message sur la réforme de l'AVS 21, le Conseil fédéral proposait d'instaurer
une retraite à la «carte» entre 62 et 70 ans pour maintenir les personnes âgées sur le
marché du travail. D'après l'étude menée par l'Université des sciences appliquées de
Zürich (ZHAW), flexibiliser la retraite n'allonge pas la durée de la vie active. Les
chercheurs ont analysé les modalités de départ à la retraite dans quatre pays ayant
introduit des systèmes de retraite flexibles – la Suède, le Danemark, le Chili et les Etats-
Unis. Sur les 2'500 personnes interrogées, les deux-tiers avaient pris leur retraite au
milieu de la soixantaine ou avant. Les actifs ont tendance à repousser leur départ à la
retraite, dans les pays où les prestations de retraite sont faibles. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.02.2020
DIANE PORCELLANA

Arbeitnehmerschutz

Im Oktober 2021 erschien der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates
Bruderer Wyss (sp, AG) über die Flexibilisierung des Sozialversicherungsrechtes, auch
Flexi-Test genannt. Dabei wurde im Bericht geprüft, ob es nötig sei, das
Sozialversicherungsrecht zu flexibilisieren, zudem wurden die Vor- und Nachteile
konkreter Flexibilisierungsmöglichkeiten dargestellt. Der Bericht beschränkte sich
jedoch auf die in der Schweiz noch wenig verbreitete Form der Plattformarbeit, welche
der Bericht unter anderem darüber definiert, dass drei Parteien vorhanden sind –
Plattformbetreibende, Plattformbeschäftigte und Auftraggebende –, wobei die
Auftraggebenden die Plattformbeschäftigten über die Plattform kurzfristig und
«ausserhalb herkömmlicher Betriebsstrukturen» mit einzelnen Aufträgen betrauen.
Diese Arbeitsform eröffne nun den «Erwerbstätigen bezüglich der sozialen Absicherung
neue Chancen und Risiken», wurde im Bericht erklärt. 

Zuerst ging der Bericht auf den in der Schweiz bestehenden rechtlichen Rahmen der
Sozialversicherungen ein. Demnach kann sich das aktuelle Sozialversicherungssystem
den neuen Arbeitsformen anpassen und ist entsprechend flexibel. Gerade die
Unsicherheit über die Frage, ob eine Tätigkeit auf einer Arbeitsplattform selbständig
oder unselbstständig ist, und die damit verbundenen langen Wartefristen führten
jedoch zu Problemen. Zudem habe eine «Neueinstufung der Plattform als Arbeitgeberin
statt als einfache Vermittlerin beträchtliche finanzielle Auswirkungen». Hingegen könne
ein fehlender oder teilweiser Sozialversicherungsschutz bei Anstellungen mit kleinem
Pensum sowie bei Nebentätigkeiten sinnvoll sein, da sie einen Verbleib oder Einstieg in
die Erwerbstätigkeit ermöglichten. Dennoch solle eine Anbindung dieser Personen an
die zweite Säule geprüft werden. 5

POSTULAT
DATUM: 27.10.2021
GIADA GIANOLA

1) AB NR, 2004, S. 1184 ff.; AB NR, 2004, S. 1201 ff.; BBl, 2002, S. 3605 ff.
2) Po. 19.3875
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